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Bericht und Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren

Erstmals erfolgt das Budget für 2016 nach den Grund-
sätzen und Vorschriften von HRM2, was ebenfalls eine 
veränderte Kontenstruktur und Darstellung bedeutet.

Mit einem Mehraufwand von rund CHF 671‘000 gegen-
über dem Budget 2015 und rund CHF 316‘000 gegen-
über dem Rechnungsergebnis 2014 resultiert ein Auf-
wandüberschuss von CHF 1‘775‘750. Dies entspricht 
ca. 15 Steuerprozentpunkten. 

Die neue Rechnungslegung nach HRM2 sowie der gleich-
zeitig auf 2016 eingeführte neue Finanz- und Lasten-
ausgleich (FILA) bringen teilweise grosse Unsicherheiten 
für die Budgetierung mit sich. Mit den Schülerpauscha-
len anstelle der bisherigen Beiträge an die Besoldungen 
der Lehrkräfte werden nur noch 38% der Besoldungs-
kosten (ohne Arbeitgeberbeiträge) an die Kosten der 
Bildung abgegolten. Dem gegenüber steht der Finanz-/
Lastenausgleich, welcher eine erhebliche Ausweitung 
erfährt und damit einen Sockelbeitrag an die Bildungs-
kosten leistet. Insgesamt resultieren die Berechnungen 
für den FILA jedoch auf Zahlen der Vorjahre, womit die 
Ausgleichszahlungen erheblich hinter der tatsächlichen 
Kostenentwicklung herhinken. 
Resultat ist sodann ein höherer Nettoaufwand in der 
Erfolgsrechnung, welcher durch Steuer- und andere Ein-
nahmen finanziert werden muss. In der Erfolgsrechnung 
enthalten ist auch die Integration der Schule Holder-
bank in diejenige von Balsthal. 

Aus den bisherigen Diskussionen und den daraus resul-
tierenden Erkenntnissen des Gemeinderates muss ge-
schlossen werden, dass nur noch auf Kosten der Sub-
stanz Einsparungen möglich sind oder aber ein deutlicher 
Leistungsabbau erfolgen muss, um den Finanzhaushalt 
der Einwohnergemeinde wieder in einen vertretbaren 
Rahmen zu bringen. Weitere Anpassungen des Steuer-
fusses sind dabei, obwohl verpönt und nur schwer er-
reichbar, realistisch betrachtet unausweichlich.

Die SF Abwasserbeseitigung (7201) sieht einen Auf-
wandüberschuss von CHF 62‘500 vor, welcher auf die 

massiv höhere Einlage in die Werterhalt-Rückstellung 
zurückzuführen ist. Zudem müssen die Einwohnerge-
meinden ab 2016 neu CHF 9/Einwohner an den Bund 
abliefern. Diese Beiträge sind zur Mitfinanzierung (Sub-
vention) der 4. Reinigungsstufe in den Abwasser-Reini-
gungsanlagen (Mikroverunreinigungen) geplant (welche 
die Einwohnergemeinden als Miteigentümerinnen der 
ARA zu finanzieren haben werden). Die SF Abwasser-
beseitigung weist jedoch ein Vermögen von rund CHF 
1,6 Mio (2014) auf, weshalb derzeit keine Gebühren-
anpassung nötig ist.

Die SF Wasserversorgung sieht einen Ertragsüberschuss 
von 178‘400 vor. In diesem Bereich ist 2016 erstmals die 
Einlage in den Werterhalt vorzunehmen (CHF 140‘200), 
welcher sich jedoch durch den Abschreibungsbedarf re-
lativiert. In der SF Abfallbeseitigung resultiert ein aus-
geglichenes Budget. 

Die geplanten Investitionen von brutto insgesamt CHF 
2‘940‘600 [netto 2‘178‘600] könnten bei ausgegliche-
ner Erfolgsrechnung zum gossen Teil selbst finanziert 
werden. Auf die Einwohnergemeinde entfallen davon 
brutto CHF 2‘170‘600 [netto CHF 1‘490‘600], auf die 
SF Wasserversorgung brutto CHF 580‘000 [netto CHF 
518‘000] und auf die SF Abwasserbeseitigung brutto 
CHF 190‘000 [netto CHF 170‘000]. 

In der allgemeinen Verwaltung (0220), zusammen mit der 
Finanz-/Steuerverwaltung (0210) – welche nach HRM2 
neu als separater Bereich zu führen ist – sind rund CHF 
60‘000 Mehrkosten für Lizenz-, Software-, Update- und 
Hardwarekosten sowie die damit zusammenhängenden 
Dienstleistungen aufzuwenden, welche zum grössten 
Teil auf die Umsetzung von HRM2 entfallen. 

Die Mehrkosten in der Bildung sind zum grossen Teil 
dem Systemwechsel von den Beiträgen an die Besol-
dungen der Lehrkräfte (2015 = 57%) auf die Schüler-
pauschalen (Basis = 38%) zuzuschreiben. Wird der um 
rund CHF 950‘000 höhere Finanzausgleich als Sockel-
beitrag auf die Bildung umgelegt, resultiert trotz mas-
siven Sparanstrengungen ein Mehraufwand von rund 
CHF 126‘000 gegenüber Budget 2015. Da davon inter-
ne Verrechnungen betroffen sind, wirken sich nicht alle 
Einsparungen auf das Rechnungsergebnis aus. 
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In den Sachbereichen Kultur, Sport und Freizeit sind Mehr-
aufwände von rund CHF 43‘000 vorgesehen, welche sich 
vor allem beim Unterhalt der Sportplätze summieren. 

Die Gesundheitskosten (+ CHF 100‘000) steigen be-
sonders im Bereich der ambulanten Krankenpflege an, 
welche hauptsächlich auf einem grösseren Leistungs-
umfang beruht. Die Kosten für die Soziale Sicherheit 
sind um rund CHF 310‘000 höher als im Budget 2015 
und verteilen sich auf die Ergänzungsleistungen, die 
Beiträge an die Pflegekosten in stationären Einrichtun-
gen sowie die Sozialhilfe. 

Der Steuerertrag wird gegenüber dem Budget 2015 – 
bei gleich bleibendem Steuerfuss – infolge des Einwoh-
nerzuwachses etwas ansteigen, wenn die bis zur Bud-
getierung tatsächlich verrechneten Steuern des Jahres 
2015 inkl. Vorjahre verglichen werden. 

Dank der tiefen Schuldzinsen ist durch die Ablösung von 
Darlehen aus den Jahren vor 2008, welche Zinssätze von 

2 – 3% aufweisen, bei gleich bleibender Schuldenlast 
vorläufig mit eher rückläufigem Zinsaufwand zu rech-
nen. Die Abschreibung des «alten» Verwaltungsvermö-
gens (per 31.12.2015) muss nach HRM2 grundsätzlich 
innert 10 Jahren linear erfolgen. Der Kanton stellt je-
doch eine Härtefallregelung zur Verfügung, wenn die 
vorzunehmenden Abschreibungen vergleichsweise zu 
hoch ausfallen. Die Einwohnergemeinde Balsthal fällt 
gemäss den vorgenommenen Berechnungen in diese Re-
gelung. Demnach muss das Verwaltungsvermögen der 
Einwohnergemeinde gemäss Verfügung des Kantons in-
nert 13 Jahren, dasjenige der Wasserversorgung innert 
18 Jahren abgeschrieben werden. Dies bringt eine Ent-
lastung in der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde 
von rund CHF 420‘000, für die Wasserversorgung von 
rund CHF 126‘000.

Einwohnergemeinde Balsthal

André Schaad Rudolf Dettling,
Ressortleiter Finanzen Leiter Finanzverwaltung

Beschluss und Antrag

4710 Balsthal, 5. November 2015 Für den Gemeinderat
Roland Stampfli Bruno Straub
Gemeindepräsident Gemeindeverwalter



4

Übersicht Budget
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Übersicht Budget

Erfolgsrechnung
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Investitionsrechnung
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Anhang
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Botschaften zuhanden der
Gemeindeversammlung

Zweckverband ARA Falkenstein (ZAF)
Aufnahme von Welschenrohr als Verbands-
gemeinde

Mit Schreiben vom 5. Februar 2013 hat die Einwohner-
gemeinde Welschenrohr das Anschluss-Begehren der 
ARA Welschenrohr an die ARA Falkenstein gestellt. Die 
Delegiertenversammlung des Zweckverbands ARA hat 
dem Anschlussbegehren wie folgt zugestimmt:

1. Der Anschluss der ARA Welschenrohr an die ARA 
Falkenstein soll vollzogen werden.

2. Nach der Erstellung des Bauwerks, Umbau der be-
stehenden ARA in ein Regenklärbecken, wie der 
Verbindungsleitung Welschenrohr-Herbetswil, un-
ter Vorbehalt der Hydraulik des Leitungsabschnit-
tes Candino bis Hammer, soll alles in das Eigentum 
und den Unterhalt des ZAF übergehen.

3. Der ZAF verzichtet in Anbetracht der erbrachten 
Leistungen der Einwohnergemeinde Welschenrohr 
mit dem Betrieb einer ARA, wie den anstehenden 
Investitionen, auf eine Anschlussgebühr, beziehungs-
weise eine Einkaufssumme. 

Die Gemeindeversammlung Welschenrohr hat am 22. 
Juni 2015 dem Anschluss der ARA Welschenrohr an 
die ARA Falkenstein ebenfalls einstimmig zugestimmt. 
Damit die Einwohnergemeinde Welschenrohr mit den 
Bauarbeiten beginnen kann, müssen vorgängig alle Ver-
bandsgemeinden zustimmen, die Einwohnergemeinde 
Welschenrohr in den Zweckverband ARA Falkenstein 
aufzunehmen. 

Die Aufnahme von Welschenrohr in die ARA Falken-
stein muss vorgängig durch alle Verbandsgemeinden 
beschlossen werden, damit in der Folge auch die revi-
dierten Statuten entsprechend abgefasst werden kön-
nen. Diese werden zurzeit nach der Vernehmlassung 
überarbeitet und sollten dann im Frühjahr (Rechnungs-

Gemeindeversammlung) zur Abstimmung vor die Ge-
meindeversammlungen kommen.

Durch den Beitritt von Welschenrohr in die ARA Falken-
stein hat Welschenrohr dann auch rund CHF 70000 zu 
bezahlen. Dies hat zur Folge, dass es zu Verschiebun-
gen der Beiträge der Vertragsgemeinden kommt. Wel-
schenrohr kommt selber für die Investitionen auf. Später 
würden dann die Kosten bei einem allfälligen Unterhalt 
oder bei Sanierungen auf alle verteilt. In den nächsten 
20 Jahren ist jedoch kaum damit zu rechnen, dass sol-
che Arbeiten anstehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung, die Einwohnergemeinde Wel-
schenrohr als Verbandsgemeinde in den Zweck-
verband ARA Falkenstein aufzunehmen.

Zusammenarbeitsvertrag Primarkreisschule 
(PKS) Balsthal-Holderbank

Bei der Pensenplanung für das Schuljahr 2014/15 wurde 
ersichtlich, dass die Gemeinde Holderbank in den kom-
menden Schuljahren stark abnehmende Schülerzahlen 
aufweist. Aus diesem Grund beauftragte das Kantonale 
Volksschulamt die Gemeinde Holderbank, Lösungen mit 
einer Nachbargemeinde zu suchen. Der Gemeinderat 
Balsthal zeigte eine positive Haltung für eine Lösung 
und stimmte der Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu.  

Diese Arbeitsgruppe legte die Grundlagen für eine Zu-
sammenarbeit fest. Ein wichtiger Punkt sind die Tages-
strukturen. Mittagessen und Betreuung von 8 bis 16 
Uhr (Ausnahme Mittwoch: bis 12 Uhr) werden in dieser 
Tagesstruktur angeboten. So wird die Beibehaltung des 
Kindergartens und der 1. und 2. Klasse in Holderbank 
gewährleistet. Diese Tagesstruktur ermöglicht es inte-
ressierten Eltern in Balsthal, ihr Kind in den Kindergar-
ten und die ersten zwei Schuljahre nach Holderbank zu 
schicken. Die Transportkosten übernimmt der Kanton und 
für Mittagessen sowie Betreuung ist ein angemessener 
Beitrag durch die Erziehungsberechtigten zu entrichten. 
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Im Zusammenarbeitsvertrag ist die Gemeinde Balsthal 
als Leitgemeinde festgelegt. Somit liegen die Schullei-
tung und die Verwaltung der PKS in unseren Händen. Die 
Infrastrukturen und das Mobiliar in Holderbank werden 
von der Gemeinde Holderbank unterhalten. Beide Ge-
meinden können mit dieser Zusammenarbeit mit Min-
derausgaben im Bildungsbereich rechnen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung die Genehmigung des Zusam-
menarbeitsvertrags.

Winterdienst der
Einwohnergemeinde Balsthal

Die Gemeindestrassen werden in der Regel schwarz 
geräumt.

Zur Glatteisbekämpfung wird wo nötig Salz, in ein-
zelnen Fällen das umweltfreundliche Auftaumittel  
Sno-n-ice mit Langzeitwirkung, eingesetzt. Priorität 
haben Sammelstrassen und Hanggebiete.

Fahrzeughalter haben gemäss Strassenverkehrsrecht  
Art. 20 Abs. 3 ihre Fahrzeuge bei Schneefall von den 
öffentlichen Strassen, Trottoirs und Parkplätzen zu ent-
fernen, wenn diese eine bevorstehende Schneeräumung 
behindern könnten. Nur so kann eine einwandfreie 
Schneeräumung gewährleistet werden.

Schnee aus privaten Zufahrten und Vorplätzen darf nicht 
auf Trottoirs und Strassen deponiert werden.

Steile Strassenstücke und Trottoirs dürfen nicht als Schlit-
telwege benützt werden. Für Unfälle lehnt die Gemein-
de jede Haftung ab.

Die Einwohnergemeinde Balsthal lehnt für allfällige 
Schäden, Beschädigungen und Unfälle jede Haftung ab, 
wenn diese auf die Nichtbeachtung dieser Bekanntma-
chung zurückzuführen sind.

BAUVERWALTUNG BALSTHAL
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Der Gemeinderat hat...

zugestimmt

Sich weiter mit der Thematik des Ortsbusses zu befassen und 
das Projekt weiter zu verfolgen (Abklärungsphase)
Das am 1. Oktober 2015 zur Rückzahlung fällige Darlehen 
von CHF 1 Million mit einem neuen Darlehen zu refinanzie-
ren und die Finanzverwaltung beauftragt, ein neues Darlehen 
zu den bestmöglichen Bedingungen und einer Laufzeit von 
8 – 15 Jahren auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen
Einer Neugestaltung des «Plakats Dorfeingang» für rund 
CHF 1‘000, das alte mit der Aufschrift «Bauland zu verkau-
fen» ist zu entfernen
Dem Kauf eines IceFighters für Salzen mit Sole für CHF 
21‘000 und den Werkhof beauftragt, den Wechsel von Salz 
auf Sole in Bezug auf dieses Gerät anzugehen; der entspre-
chende Nachtragskredit wurde genehmigt 
Den Guntenfluhweg mit einem beidseitigen Parkverbot, mit 
Zusatztafeln Anfangs-, Wiederholungs- und Endtafeln zu be-
legen
Der Aufhebung des Gestaltungsplans «Hashof mit SBV» und 
Kenntnis genommen, dass die Aufhebung dieses Gestal-
tungsplans eine Anpassung der rechtsgültigen Nutzungsplä-
ne (Bauzonen-, sowie Strassen und Baulinienplan) bedingt; 
das Nutzungsplanverfahren nach kantonalem Recht ist ein-
zuleiten
Betr. kantonaler Richtplan der Vernehmlassung im Sinne 
des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden VSEG und 
der Ergänzung mit Balsthal spezifischen Anliegen; Roland 
Stampfli wird mit der Ausführung beauftragt

genehmigt

Nach einer Wiedererwägung einen Nachtragskredit von CHF 
14‘000 für Gebäudeinstallationen zur Nutzung durch die 
Kreisschule Thal
Den neuen Mietvertrag zwischen der Einwohnergemeinde 
Balsthal und dem Zweckverband Kreisschule Thal
Die Schlussabrechnung der Revision Grundwasserpumpe 
Grossmatt mit einem Aufwand von CHF 50‘700 – Kreditun-
terschreitung CHF 4‘300
Betr. provisorischer Kreisel Kantonsstrasse/Klus die Schluss-
abrechnung mit einem Aufwand von CHF 295‘920.15 mit 

einer massiven Kreditunterschreitung von CHF 184‘079.85, 
weil seitens des Kantons auf die Ausführung gewisser Teil-
projekte im Rahmen Verkehrsentlastung Klus verzichtet wur-
de

ferner hat er

Beschlossen, den Nachtrag zur Leistungsvereinbarung zwi-
schen der Einwohnergemeinde Balsthal und der Spitex Thal 
nicht zu unterzeichnen und das Vorhaben abgelehnt, den 
Spitex-Klienten pro Einsatz eine Wegkostenpauschale von 
CHF 6 zu verrechnen
Die Demissionen genehmigt von Alfred Heldstab als Mitglied 
des Zweckverbandes Kreisschule Thal und als Ersatzmitglied 
des Zweckverbandes ARA Falkenstein unter Verdankung der 
geleisteten Dienste
Das Projekt «Erschliessung Überschusswasser Guldental» zur 
Kenntnis genommen und den Ressortleiter öffentliche Sicher-
heit, Umwelt und Energie beauftragt, das Projekt weiterhin 
zu begleiten
Betr. Parkplatzsituation beim Friedhof mit der ImmoService 
AG keine weiteren Verhandlungen mehr zu führen, weil mit 
Blick auf die Aufwände nicht realisierbar

gewählt

Cornelia Baur als Mitglied in die Fachkommission Kultur
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Geburten
02. Sinani Hamza, Sohn des Sinani Argjent, mazedoni-
scher Staatsangehöriger, wohnhaft in Balsthal und der Sinani 
geb. Sinani Zinepa, mazedonische Staatsangehörige
03. Ackermann Lionel, Sohn des Ackermann Jonas, von 
Mümliswil-Ramiswil SO, wohnhaft in Balsthal und der Adam 
Christine, von Oberdorf SO
15. Krizanovic Nilo Markus, Sohn des Krizanovic Bozo, 
kroatischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Balsthal und der 
Reinhardt Krizanovic Janina Judith, von Balsthal SO
17. Markgraf Kevin, Sohn des Markgraf Sven, deutscher 
Staatsangehöriger, wohnhaft in Balsthal und der Markgraf 
geb. Stalder Samantha, von Rüegsau BE
27. Sulemani Almir, Sohn des Sulemani Bujar, mazedoni-
scher Staatsangehöriger, wohnhaft in Balsthal und der Sule-
mani geb. Kadrija Ardita, mazedonische Staatsangehörige
28. Gasser Jace, Sohn des Gasser Marcel, von Lauperswil 
BE, wohnhaft in Balsthal und der Gasser geb. Arnold Melanie, 
von Dulliken SO und Lauperswil BE

Trauungen
keine Trauungen

Todesfälle
28. Fluri Herbert, geboren am 16. Januar 1964, von Mat-
zendorf SO, nicht verheiratet wohnhaft in Balsthal
28. Lüthi geb. Schären Bethli, geboren am 30. Oktober 
1918, von Rüderswil BE, wohnhaft in Balsthal, verwitwet seit 
20. September 1987 von Lüthi Heinrich Ludwig

Einwohnerstatistik 
September 2015

Einwohner am 31. August 2015 6‘020 Personen
Zuwachs im Monat September 2015 35 Personen

 6‘055 Personen
Wegzug im Monat September 2015 57 Personen

Einwohner am 30. September 2015 5‘998 Personen

Balsthal, im Oktober 2015 - EINWOHNERKONTROLLE
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